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Immobilien im Finanzvermögen; Genehmigung des Kaufvertrags für die Lie-
genschaft an der Vogesenstrasse 152 in Basel  P231722 
 

 
 
 

1. Der Regierungsrat genehmigt den Kaufvertrag in öffentlicher Urkunde 
vom 22. Dezember 2023 zu einem Kaufpreis von Fr. 3.1 Mio. für den 
Erwerb der Parzelle 1259, Sektion 1 für das Finanzvermögen der Ein-
wohnergemeinde der Stadt Basel. 

2. Der Regierungsrat ermächtigt das Finanzdepartement, weitere allfällig 
erforderlichen Dienstbarkeiten selbständig abzuschliessen sowie diese 
dem Grundbuchamt anzumelden. 

 

Begründung 
Das Finanzdepartement (Immobilien Basel-Stadt) hat die Liegenschaft an der 
Vogesenstrasse 152 in Basel ins Finanzvermögen der Einwohnergemein-
de Basel-Stadt gekauft. Die Liegenschaft wird nach dem Erwerb durch die 
Sozialhilfe als Wohnraum für besonders benachteiligte Personen im Rahmen 
des Gesetzes über die Wohnraumförderung vom 5. Juni 2013 (Wohnraum-
fördergesetz, WRFG; SG 861.500) genutzt. 
 

                                                                                           
 

 


